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Beschluss des Gemeinsamen Bundesausschusses gem. § 91 SGB V vom 20. Juni 2019 
hier: Neufassung der Qualitätsprüfungs-Richtlinie vertragsärztliche Versorgung und 

Aufhebung der derzeit geltenden Qualitätsprüfungs-Richtlinie vertragsärztliche 
Versorgung: Anpassung an die Vorgaben des § 299 SGB V 

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

der von Ihnen gemäß § 94 SGB V vorgelegte o. a. Beschluss vom 20. Juni 2019 über eine 

Neufassung der Qualitätsprüfungs-Richtlinie vertragsärztliche Versorgung und Aufhebung der 

der derzeit geltenden Qualitätsprüfungs-Richtlinie vertragsärztliche Versorgung wird nicht 

beanstandet und kann daher in Kraft treten. 

 

Auf Folgendes wird hingewiesen: 

 

Bei dem Schutz versichertenbezogener Daten und der ärztlichen Schweigepflicht handelt es sich 

um ein hohes Rechtsgut, das nur beim Vorliegen besonders gewichtiger Gründe in den gesetzlich 

normierten Fällen eingeschränkt werden darf.  

 

Die in § 16 des Richtlinientextes vorgesehene Möglichkeit, in den Qualitätsbeurteilungs-

Richtlinien Ausnahmen von der Pseudonymisierung nach § 15 Absatz 6 des Richtlinientextes 

festzulegen, ist deshalb eng auszugestalten. Solche Ausnahmen bedürfen einer überzeugenden 

Begründung ihrer fachlichen Erforderlichkeit und haben auch die gesetzlichen Vorgaben des 

§ 299 Absatz 1 Satz 5 Nummer 1 Buchstabe a SGB V zur technischen Beschaffenheit eines 

Datenträgers, die eine Pseudonymisierung nicht zulässt, zu beachten.  
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